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Leistungsinhalte

1. Garantielaufzeiten
Im Gebrauchtwagengeschäft bieten Sie Ihrem Kunden
eine feste Garantielaufzeit von 12 oder 24 Monaten an
- unabhängig davon, wie viele Kilometer der Kunde in
diesem Zeitraum fährt.

2. Gültigkeit der Garantie
Die Garantie gilt im Inland, bei Urlaubs- und Geschäfts-
fahrten auch europaweit.

3. Übertragbarkeit
Die Garantie ist an das Fahrzeug gebunden und wird
bei Weiterverkauf auf den neuen Besitzer übertragen.

4. Garantieumfang
Eine Garantie dient Ihrer bestmöglichen Profilierung
und hebt Ihr Autohaus vom Wettbewerb ab. Nähere
Informationen über den Umfang der Garantie entneh-
men Sie bitte der nächsten Seite.

5. Kostenerstattung
Die garantiepflichtigen Lohnkosten werden nach den
Arbeitszeitrichtwerten des Herstellers erstattet, garantie-
pflichtige Materialkosten im Höchstfall nach der 
unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers und
ausgehend von der Betriebsleistung der beschädigten
Baugruppe zum Zeitpunkt des Schadeneintritts wie
folgt:

Für Gebrauchtwagen, die zum Zeitpunkt des Schaden-
eintritts eine Gesamtlaufleistung von 200.000 km über-
schritten haben oder älter als 8 Jahre ab Erstzulassung
sind, gilt ein Regulierungsbetrag von maximal 2.000,00 €
je Schadenfall.

Die Regulierung der garantiepflichtigen Lohn- und
Materialkosten erfolgt maximal bis zum Zeitwert des
Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Schadenfalls.

6. Aufrechterhaltung der Garantie
Der Kunde hat die vom Herstellerwerk empfohlenen
Inspektions- und Wartungsarbeiten bei Ihnen durch-
führen zu lassen (dies gilt auch für Fremdfabrikate). Alle
garantiepflichtigen Reparaturen sind bei Ihnen vorzu-
nehmen. Bei Streckenschäden kann nach Absprache
mit CG die Reparatur auch bei einer anderen, vom 
Hersteller der gefahrenen Marke anerkannten, Vertrags-
werkstatt erfolgen. Wichtig ist, dass Rechnungsbelege
ausgestellt werden.

7. Unbürokratische Schadenschnellregulierung
Erfassung, Prüfung, Freigabe - Sie informieren CG vor
Reparaturausführung telefonisch oder per Telefax über
den Umfang des Schadens und CG erteilt Ihnen nach
Prüfung die Freigabe.
Wenn der Schaden nicht bei Ihnen repariert werden
kann, z. B. bei Streckenschäden, wird dieser vom Kunden
selbst - ebenfalls vor Reparaturbeginn - an CG gemeldet.
Auch bei einer möglichen Kostenverauslagung (z. B. bei
Schäden im Ausland) übernimmt CG für Sie die gesamte
Garantieabwicklung inklusive Abrechnung garantie-
pflichtiger Kosten - direkt mit dem Kunden.

8. Garantiemeldung mit Hilfe von CGWEBline
Sie melden Ihre Garantieverträge über die Internet -
anwendung CGWEBline. CGWEBline prüft für Sie die
Garantiemeldung automatisch auf Richtigkeit und
meldet Abweichungen der hinterlegten Annahme-
richtlinien. Für den Kunden sowie für Ihre Unterlagen
drucken Sie sich bitte ein Exemplar der Garantieverein-
barung aus.

9. Management-Informationen
CG stellt dem Händler regelmäßig detaillierte Manage-
ment-Informationen zur Verfügung:
● Verkaufsstatistik
● Schadenstatistik
● Rückstellungsübersicht für die Erstellung des Jahres-

abschlusses (Bilanz und GuV).
Diese Informationen ermöglichen Ihnen eine profes-
sionelle Planung, Steuerung und Kontrolle der Garantie-
kosten sowie ein vereinfachtes Handling der Garantie.
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Materialkosten nach Betriebsleistung des beschädigten Bauteils



Garantieumfang

Motor

Zylinderblock, Kurbelgehäuse, Zylinderkopf,
Zylinderkopfdichtung, Gehäuse von Kreiskol-
benmotoren sowie alle mit dem Ölkreislauf in
Verbindung stehenden Innenteile, Ölfilterge-
häuse und Schwung-/Antriebsscheibe mit
Zahnkranz, Zahnriemen/Kette mit Spannrolle,
Ölkühler, Ölwanne, Öldruckschalter.

Schalt-/Automatikgetriebe

Getriebegehäuse und alle Innenteile ein-
schließlich Drehmomentwandler, Steuergerät
des Automatikgetriebes.

Achs-/Verteilergetriebe

Achsgetriebegehäuse einschließlich dessen
Innenteile für Front-, Heck- und Allradantrieb.

Bremsen

Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker
und Hydropneumatik, Bremskraftregler, Anti-
Blockier-System (ABS) mit den Teilen: elektroni-
sches Steuergerät, Hydraulikeinheit und Dreh-
zahlfühler, Radbremszylinder der Trommel-
bremse, Bremskraftbegrenzer, Vakuumpumpe.

Sicherheitssysteme

Kontrollsystem für Airbag und Gurtstraffer
(Steuergerät, Stellring, Sitzbelegungssensor
und Sensormatte).

Lenkung

Das mechanische oder hydraulische Lenkge-
triebe mit allen Innenteilen, Hydraulikpumpe
mit allen Innenteilen, Steuergeräte für Servo-
lenkung, elektronische Bauteile der Lenkung,
elektrischer Lenkhilfemotor.

Elektrische Anlage

Lichtmaschine mit Regler, elektronische Zünd-
anlage mit Zündkabeln, Anlasser, elektrische
Leitungen der elektronischen Einspritzanlage,
Bordcomputer, Scheibenwischermotor vorn
und hinten, Scheinwerferwischermotor, Hei-
zungsgebläsemotor, Zusatzlüftermotor, Hupe,
Schäden an Steuergeräten, Relais, Schalter.
Ausgenommen sind Schäden durch Korrosion
und Oxidation.

Abgasanlage

Lambdasonde, Hosenrohr und Befestigungs-
teile in Verbindung mit dem Ersatz der Lamb-
dasonde. Ausgenommen sind Schäden durch
Korrosion und Oxidation.

Kraftübertragungswellen

Kardanwellen, Achsantriebswellen und An -
triebs gelenke, mechanische/elektronische
Systeme der Antriebsschlupfregelung (ASR)
mit den Teilen: Drehzahlsensoren, elektroni-
sches Steuergerät, Hydraulikeinheit, Druck-
speicher und Ladepumpe, elektronische Diffe-
renzialsperre (EDS) mit den Teilen: Dreh-
  zahlsensoren, elektronisches Steuergerät,
Hydraulik einheit und EDS-Ventilblock.

Kraftstoffanlage

Kraftstoffpumpe, Einspritzpumpe, Vergaser, Tur-
bolader, elektronische Bauteile der Einspritzan-
lage, Steuergerät, Ladeluftkühler.

Kühlsystem

Wasserpumpe, Wasserkühler, Thermostat, Hei-
zungskühler, Lüfterkupplung, Abgaskühler,
Kühler für Automatikgetriebe, Visco-/Thermo-
lüfter (ohne Lüfterrad), Thermoschalter.

Klimaanlage

Kompressor, Kondensator, Lüfter, Verdampfer.
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Komfortelektrik

Fensterhebermotor, Schiebedachmotor, Heck-
scheibenheizungselement (bei allen Teilen
sind Bruchschäden ausgenommen); Zentral-
verriegelung mit den Teilen: Schalter, Magnet-
spulen, Sperrmotoren,Türschlösser, Steuer -
geräte (ausgenommen Kabelbäume und 
Leitungen), Steuergerät der Wegfahrsicherung.



Annahmerichtlinien Gebrauchtwagen

Garantievergabe
CAR-GARANTIE GMBH übernimmt das Garantie- und
Schadenmanagement für die vom Vertragspartner in
eigenem Namen verkauften bzw. vermittelten
gebrauchten Pkw, Pkw-Kombi, Geländewagen und
Transporter (Kasten-, Kombi-, Pritschenwagen, Klein-
busse, wie z. B. VW Caddy/Crafter/Transporter/T4/T5)
bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht.

Garantielaufzeiten
Die Garantie kann mit folgenden Laufzeiten vergeben
werden:

● 12 Monate Garantielaufzeit für Pkw, Pkw-Kombi,
Geländewagen und Transporter, die zum Zeitpunkt
des Garantiebeginns nicht älter als 12 Jahre ab Erst-
zu lassung sind;

● 24 Monate Garantielaufzeit für Pkw, Pkw-Kombi,
Geländewagen und Transporter, die zum Zeitpunkt
des Garantiebeginns nicht älter als 7 Jahre ab Erstzu -
lassung sind und nicht mehr als 150.000 km Gesamt-
laufleistung aufweisen.

Garantieabschluss
Die Garantie sollte möglichst nur gleichzeitig mit dem
Fahrzeugverkauf abgeschlossen werden. 
Garantiebeginn ist das Datum der Wiederzulassung/
Fahrzeugauslieferung an den Kunden, das auf der 
Garantievereinbarung als Garantieübernahmedatum 
einzutragen ist.
Die Garantievereinbarungen werden über CGWEBline
abgeschlossen. Ein ausgedrucktes Exemplar ist dem
Kunden auszuhändigen; ein unterschriebenes Exem-
plar ist vom Händler aufzubewahren. 

Garantieausschluss
Keine Garantie kann vergeben werden für Fahrzeuge:
● die älter als 12 Jahre ab Erstzulassung sind
● die mindestens zeitweilig als Taxen, Mietwagen,

Selbstfahrer-Mietwagen, Fahrschulwagen, für
Kurier-, Eil- und Paketdienste, für Kranken- und
Behindertentransporte sowie zur gewerbsmäßigen
Personenbeförderung genutzt werden

● die an gewerbsmäßige Wiederverkäufer veräußert
werden

● die auf den Händler (ausgenommen Tageszulassun-
gen und Vorführwagen) zugelassen werden

● die nicht in der EU, Schweiz oder Norwegen zugelassen
werden

● mit leistungsgesteigerten Aggregaten (z. B. Motor -
tuning), Sonderkraftfahrzeuge und Sonderserien

● nachgenannter Marken, Typen:

Nach Freigabe durch CG kann eine Garantie in Abweichung
der o. a. Fahrzeugausschlüsse vergeben werden.
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- Aston Martin
- Audi S- und RS-Modelle
- Bentley
- BMW M-Reihe
- Bugatti
- De Tomaso
- Ferrari
- Ford Cosworth-Modelle
- Honda NSX
- Hummer
- Jaguar
- Jensen
- Lada Niva
- Lamborghini
- Lancia Delta HF
- Lancia Delta HF Integrale
- Lancia Delta Integrale
- Lancia Dedra Integrale
- Land Rover
- Lotus
- Maserati

- Maybach
- Mazda RX-Modelle
- Mercedes-Benz AMG
- Mercedes-Benz SLR Mc Laren
- Mitsubishi 3000 GT
- Mitsubishi EVO-Modelle
- Morgan
- Nissan 200 SX
- Nissan 300 ZX
- Panther
- Porsche
- Range Rover
- Rolls Royce
- SsangYong
- Toyota Supra
- TVR
- USA-Modelle (ausgenom-

men Ford Cougar, 
Explorer, Probe, Windstar;
GM; Chrysler).

054


